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April
Das ist die Drossel,
die da schlägt,
der Frühling  
der mein Herz bewegt;
Ich fühle, die sich  
hold bezeigen,
die Geister 
aus der Erde steigen.
Das Leben fließt  
wie ein Traum -
mir ist wie Blume,  
Blatt und Baum.

Theodor Storm, 
1817 - 1888

Ein frohes Osterfest
wünschen wir allen  

Leserinnen und Lesern 
des Amtsblattes der  
Einheitsgemeinde  
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Bekanntmachung der Beschlüsse

des Stadtrates der Stadt Mansfeld aus der Sitzung 
am 10.03.2014

Beschluss-Nr. 514-03/14:
Der Stadtrat der Stadt Mansfeld beschließt, den Kameraden 
Yves Märker die Funktion des Stadtjugendfeuerwehrwartes der 
Einheitsgemeinde Stadt Mansfeld ab dem 10.03.2014 zu über-
tragen.
Beschluss-Nr. 515-03/14:
Der Stadtrat der Stadt Mansfeld beschließt die Satzung über die 
Unterbringung Obdachloser in der Stadt Mansfeld.
Beschluss-Nr. 516-03/14:
Grundstücksangelegenheiten
Beschluss-Nr. 517-03/14:
Grundstücksangelegenheiten

Satzung über die Unterbringung  
Obdachloser in der Stadt Mansfeld
Aufgrund der §§ 2, 6, 8, 44 und 91 der Gemeindeordnung für das 
Land Sachsen-Anhalt (GO LSA) in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 10.08.2009 (GVBl. LSA S. 383) in der derzeit gelten-
den Fassung, §§ 1, 2, 5 des Kommunalabgabengesetzes Sach-
sen-Anhalt (KAG-LSA) in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 13.12.1996 (GVBl. LSA S. 405) in der derzeit geltenden 
Fassung und §§ 84 Abs. 1 Nr. 1, 88 und 89 Abs. 2 des Gesetzes 
über die öffentliche Sicherheit und Ordnung des Landes Sach-
sen-Anhalt (SOG LSA) in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 23.09.2003 (GVBl. LSA 2003 S. 214) in der derzeit gelten-
den Fassung hat der Stadtrat in seiner Sitzung am 10.03.2014 
folgende Satzung über die Unterbringung Obdachloser in der 
Stadt Mansfeld beschlossen.

§ 1 
Zweckbestimmung und Anwendungsbereich

(1) Die Stadt Mansfeld betreibt eine Obdachlosenunterkunft als 
öffentliche Einrichtung. Obdachlosenunterkünfte sind die zur 
vorübergehenden Unterbringung von Obdachlosen vom Bürger-
meister der Stadt Mansfeld bestimmte Wohnung oder Räume.
(2) Die Unterkunft dient der Aufnahme und in der Regel der vor-
übergehenden Unterbringung von Personen, die obdachlos sind 
oder sich in einer außergewöhnlichen Wohnungsnotlage befin-
den und die erkennbar nicht fähig sind, sich selbst eine geord-
nete Unterkunft zu beschaffen oder Wohnraum zu erhalten.

§ 2  
Benutzungsverhältnis

(1) Das Benutzungsverhältnis ist öffentlich-rechtlich ausgestal-
tet. Es wird durch eine schriftliche Einweisungsverfügung der 
Stadt Mansfeld begründet.
(2) Ein Rechtsanspruch auf die Unterbringung in einer bestimm-
ten Unterkunft oder auf Zuweisung von Räumen bestimmter Art 
und Größe oder eines bestimmten Standards bzw. von Schlaf-
plätzen (Mehrbettzimmer) besteht nicht.
(3) Ist die Umsetzung von eingewiesenen Personen in eine an-
dere Unterkunft notwendig, wird die Einweisungsverfügung auf-
gehoben und durch eine neue ersetzt.

§ 3  
Beginn und Ende der Nutzung

(1) Das Benutzungsverhältnis beginnt mit dem Tag der Einwei-
sung. Wird die zugewiesene Unterkunft innerhalb von 7 Tagen 
nach Bekanntgabe der Einweisung nicht genutzt, entfällt das 
Wohnrecht.
(2) Die Beendigung des Nutzungsverhältnisses erfolgt durch 
schriftliche Verfügung der Stadt Mansfeld. Soweit die Benut-
zung der Unterkunft über den in der vorgenannten Verfügung 
angegebenen Zeitpunkt hinaus fortgesetzt wird, endet das Be-
nutzungsverhältnis mit der Räumung der Unterkunft.

§ 4  
Hausordnung

(1) Die Benutzer sind zur Wahrung des Hausfriedens und der 
gegenseitigen Rücksichtnahme verpflichtet. Dem Benutzer ob-
liegen die Räum- und Streupflicht sowie die Straßenreinigungs-
pflicht nach der örtlichen Satzung der Stadt Mansfeld.
(2) Zur Aufrechterhaltung der Ordnung in einzelnen Unterkünften 
kann der Bürgermeister Hausordnungen erlassen.

§ 5  
Benutzung der überlassenen Räume

(1) Die als Unterkunft überlassenen Räume dürfen nur von den 
eingewiesenen Personen und nur zu Wohnzwecken benutzt 
werden.
(2) Der Benutzer der Unterkunft ist verpflichtet, die ihm zuge-
wiesenen Räume samt dem überlassenen Zubehör pfleglich zu 
behandeln, im Rahmen der durch ihre bestimmungsgemäße 
Verwendung bedingte Abnutzung instand zu halten und nach 
Beendigung des Benutzungsverhältnisses in dem Zustand her-
auszugeben, in dem sie bei Beginn übernommen worden sind. 
Zu diesem Zweck ist ein Übernahmeprotokoll aufzunehmen und 
vom Eingewiesenen zu unterschreiben.
(3) Veränderungen an der zugewiesenen Unterkunft und dem 
überlassenen Zubehör dürfen nur mit ausdrücklicher Zustim-
mung der Stadt Mansfeld vorgenommen werden. Der Benutzer 
ist im Übrigen verpflichtet, die Stadt Mansfeld unverzüglich von 
Schäden am Äußeren oder Inneren der Räume in der zugewie-
senen Unterkunft zu unterrichten.
(4) Der Benutzer bedarf ferner der schriftlichen Zustimmung der 
Stadt Mansfeld, wenn er:
1.  in die Unterkunft unentgeltlich oder entgeltlich einen Dritten 

aufnehmen will, es sei denn, es handelt sich um eine unent-
geltliche Aufnahme von angemessener Dauer (Besuch);

2.  die Unterkunft zu anderen als zu Wohnzwecken benutzten 
will;

3.  ein Schild (ausgenommen übliche Namensschilder), eine 
Aufschrift oder einen Gegenstand in gemeinschaftlichen 
Räumen, in oder an der Unterkunft oder auf dem Grundstück 
der Unterkunft anbringen oder aufstellen will;

4.  ein Tier in der Unterkunft halten will;
5.  auf dem Grundstück der Unterkunft ein Kraftfahrzeug abstel-

len will;
6.  Um-, An- oder Einbauten sowie Installationen oder andere 

Veränderungen in der Unterkunft vornehmen will.
(5) Die Zustimmung nach Abs. 3 und 4 kann grundsätzlich nur dann 
erteilt werden, wenn der Benutzer eine schriftliche Erklärung zur 
Haftungsübernahme für alle Schäden, welche durch die besondere 
Benutzung nach Abs. 3 oder 4 verursacht werden können, ohne 
Rücksicht auf eigenes Verschulden abgibt und die Stadt Mansfeld 
insofern von Schadenersatzansprüchen Dritter freistellt.
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(6) Die Zustimmung kann befristet und mit Auflagen versehen 
erteilt werden, insbesondere sind die Zweckbestimmungen der 
Unterkunft, die Interessen der Haus- und Wohngemeinschaft 
sowie die Grundsätze einer ordnungsgemäßen Bewirtschaftung 
zu beachten.
(7) Die Zustimmung kann widerrufen werden, wenn Auflagen 
oder sonstige Nebenbestimmungen nicht eingehalten, Hausbe-
wohner oder Nachbarn belästigt oder die Unterkunft bzw. das 
Grundstück beeinträchtigt werden.
(8) Bei vom Benutzer ohne Zustimmung der Stadt Mansfeld vor-
genommenen baulichen oder sonstigen Veränderungen kann 
die Stadt Mansfeld diese auf Kosten des Benutzer beseitigen 
und den früheren Zustand wieder herstellen lassen (Ersatzvor-
nahme).
(9) Die Beauftragten der Stadt Mansfeld sind berechtigt, in an-
gemessenen Abständen und nach Ankündigung werktags in 
der Zeit von 6.00 Uhr bis 22.00 Uhr die Unterkunft zu betreten. 
Sie haben sich dabei gegenüber dem Benutzer auf Verlangen 
auszuweisen. Bei Gefahr im Verzug kann die Unterkunft ohne 
Ankündigung jederzeit betreten werden. Zu diesem Zweck wird 
die Stadt Mansfeld einen Wohnungsschlüssel zurückbehalten.

§ 6  
Instandhaltung der Unterkünfte

(1) Der Benutzer ist verpflichtet für eine ordnungsgemäße Rei-
nigung, ausreichende Lüftung und Heizung der überlassenen 
Unterkunft zu sorgen.
(2) Zeigt sich ein wesentlicher Mangel der Unterkunft oder wird 
eine Vorkehrung zum Schutze dieser oder des Grundstücks ge-
gen eine nicht vorhersehbare Gefahr erforderlich, so hat der Be-
nutzer dies der Stadt Mansfeld unverzüglich mitzuteilen.
(3) Der Benutzer haftet für Schäden, die durch schuldhafte Ver-
letzung der ihm obliegenden Sorgfalts- und Anzeigepflicht ent-
stehen, besonders wenn technische Anlagen und andere Ein-
richtungen unsachgemäß behandelt, die überlassene Unterkunft 
nur unzureichend gelüftet, geheizt oder gegen Frost geschützt 
wird. Insoweit haftet der Benutzer auch für das Verschulden von 
Haushaltsangehörigen und Dritten, die sich mit seinem Willen 
in der Unterkunft aufhalten. Schäden und Verunreinigungen, für 
die der Benutzer haftet, kann die Stadt Mansfeld auf Kosten des 
Benutzers beseitigen lassen (Ersatzvornahme).
(4) Die Stadt Mansfeld wird die als Obdachlosenunterkunft fest-
gelegten Räume und Gebäude in einem ordnungsgemäßen Zu-
stand erhalten. Der Benutzer ist nicht berechtigt, auftretende 
Mängel auf Kosten der Stadt Mansfeld beseitigen zu lassen.

§ 7  
Rückgabe der Unterkunft

(1) Bei Beendigung des Benutzungsverhältnisses hat der Benut-
zer die Unterkunft vollständig von seinen eingebrachten Sachen 
geräumt und sauber zurückzugeben. Alle Schlüssel, auch die 
vom Benutzer selbst beschafften, sind der Stadt Mansfeld bzw. 
deren Beauftragten zu übergeben. Der Benutzer haftet für alle 
Schäden, die der Stadt Mansfeld oder einem Benutzungsnach-
folger aus der Nichtbefolgung dieser Pflicht entstehen.
(2) Einrichtungen, mit denen der Benutzer die Unterkunft ver-
sehen hat, darf er wegnehmen, muss dann aber den ursprüng-
lichen Zustand wieder herstellen. Die Stadt Mansfeld kann die 
Ausübung des Wegnahmerechts durch Zahlung einer angemes-
senen Entschädigung abwenden. es sei denn, dass der Benut-
zer ein berechtigtes Interesse an der Wegnahme hat.

§ 8  
Haftung und Haftungsausschluss

(1) Die Benutzer haften vorbehaltlich spezieller Regelungen in 
dieser Satzung für die von Ihnen verursachten Schäden.
(2) Die Haftung der Stadt Mansfeld, ihrer Organe und Bediens-
teten gegenüber den Benutzern und Besuchern wird auf Vorsatz 
und grobe Fahrlässigkeit beschränkt. Für Schäden, die sich die 
Benutzer einer Unterkunft bzw. deren Besucher selbst gegen-
seitig zufügen, übernimmt die Stadt Mansfeld keine Haftung.

§ 9  
Personenmehrheit als Benutzer

(1) Wurde das Benutzungsverhältnis für mehrere Personen die 
in einer rechtlichen Zweckgemeinschaft stehen (z. B. Ehepart-
ner, Haushaltsangehörige, eheähnliche Lebensgemeinschaft) 
gemeinsam begründet, so haften diese für alle Verpflichtungen 
aus diesem als Gesamtschuldner.
(2) Erklärungen, deren Wirkungen mehrerer Personen gemein-
sam berühren, müssen von oder gegenüber allen Benutzern ab-
gegeben werden.
(3) Jeder Benutzer muss Tatsachen in der Person oder in dem 
Verhalten eines Haushaltsangehörigen oder eines Dritten, der 
sich mit seinem Willen in der Unterkunft aufhält, die das Benut-
zungsverhältnis berühren oder einen Ersatzanspruch begrün-
den, für und gegen sich gelten lassen.

§ 10  
Hausrecht

Räumt ein Benutzer seine Unterkunft nicht, obwohl gegen ihn 
eine bestandskräftige oder vorläufig vollstreckbare Umsetzungs-
verfügung vorliegt, so kann die Umsetzung auf dem Rechtsweg 
durchgesetzt werden.

§ 11 
Gebührenpflicht und Gebührenschuldner

(1) Für die Benutzung der in der Obdachlosenunterkunft in An-
spruch genommenen Räume werden Gebühren erhoben.
(2) Gebührenschuldner sind diejenigen Personen, die in den Un-
terkünften untergebracht sind. Personen die in einer rechtlichen 
Zweckgemeinschaft stehen (z. B. Ehepartner, Haushaltsangehö-
rige, eheähnliche Lebensgemeinschaft) und die eine Unterkunft 
gemeinsam nutzen, sind Gesamtschuldner.

§ 12  
Gebührenmaßstab und Gebührenhöhe

(1) Die Gebühr für die Nutzung der Obdachlosenunterkunft in 
der Stadt Mansfeld beträgt je Monat 108,00 € pro Person.
(2) In der in Absatz 1 genannten Gebühr sind die der Stadt 
Mansfeld entstehenden Betriebskosten, wie Grundgebühr für 
Wasser und Abwasser, Müllabfuhr, Steuern, Gebäudeversiche-
rung, Allgemeinstrom, enthalten.
(3) Die verbrauchsabhängigen Kosten (z. B. Warmwasserzube-
reitung, Nachtspeicher, Strom, Wasser, Abwasser) werden dem 
Gebührenschuldner nach tatsächlichem Verbrauch in Rechnung 
gestellt.
(4) Bei Berechnung der Nutzungsgebühren nach Kalendertagen 
wird für jeden Tag 1/30 der monatlichen Grundgebühr zugrunde 
gelegt.

§ 13 
Entstehung der Gebührenschuld

Beginn und Ende der Gebührenpflicht

(1) Die Gebührenpflicht beginnt mit dem Einzug in die Unterkunft 
und endet mit dem Tag der Räumung.
(2) Die Gebührenschuld für einen Kalendermonat entsteht mit 
dem Beginn des Kalendermonats. Beginnt die Gebührenpflicht 
im Laufe des Kalendermonats, so entsteht die Gebührenschuld 
für den Rest dieses Kalendermonats mit dem Beginn der Ge-
bührenpflicht.

§ 14  
Festsetzung und Fälligkeit

(1) Die Benutzungsgebühr wird durch Gebührenbescheid fest-
gesetzt. Sie wird 2 Wochen nach Bekanntgabe des Bescheides 
zur Zahlung fällig.
(2) Beginnt oder endet die Gebührenpflicht im Laufe eines Kalen-
dermonats wird die Benutzungsgebühr nach den angefangenen 
Kalendertagen festgesetzt. Für die Fälligkeit gilt Abs. 1 Satz 2.
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(3) Eine vorübergehende Nichtbenutzung der Unterkunft entbin-
det den Benutzer nicht von der Verpflichtung, die Gebühren ent-
sprechend Abs. 1 und 2 vollständig zu entrichten.

§ 15  
Ordnungswidrigkeiten

(1) Ordnungswidrig handelt, wer als Benutzer:
1.  entgegen § 4 die Hausordnung nicht oder nicht vollständig 

einhält;
2. entgegen § 5 Abs. 3 Veränderungen an der zugewiesenen 

Unterkunft oder dem überlassenen Zubehör ohne Zustim-
mung der Stadt Mansfeld vornimmt;

3.  entgegen § 5 Abs. 4 ohne schriftliche Zustimmung der Stadt 
Mansfeld in der Unterkunft unentgeltlich oder geltlich Drit-
te aufnimmt, die Unterkunft zu anderen als Wohnzwecken 
nutzt, ein Schild, eine Aufschrift oder einen Gegenstand in 
gemeinschaftlichen Räume in oder an der Unterkunft oder 
auf dem Grundstück der Unterkunft anbringt oder aufstellt, 
ein Tier in der Unterkunft hält, auf dem Grundstück der Un-
terkunft ein Kraftfahrzeug abstellt bzw. Um-, An- oder Ein-
bauten sowie Installationen oder andere Veränderungen in 
der Unterkunft vornimmt;

4.  entgegen § 5 Abs. 10 den Beauftragten der Stadt Mansfeld 
den Zutritt zu den Räumen unbegründet verwehrt;

5. entgegen § 6 Mängel nicht unverzüglich der Stadt Mansfeld 
mitteilt.

(2) Die Ordnungswidrigkeit kann mit Bußgeld bis zu 2.500,00 € 
geahndet werden.

§ 16  
Inkrafttreten

Diese Satzung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung in Kraft.
Mansfeld, den 11.03.2014

Gustav Voigt
Bürgermeister

ausgefertigt am: 08.04.2014
durch 

Gustav Voigt 
Bürgermeister

Mitteilungen und Informationen 
der Stadtverwaltung

Zur Information!
Die Stadtverwaltung Mansfeld bleibt am 02.05.2014 sowie 
am 30.05.2014 aus organisatorischen Gründen geschlossen.

Gustav Voigt 
Bürgermeister

Zur Information!
Die Stadtverwaltung Mansfeld bleibt am 26.05.2014 aus or-
ganisatorischen Gründen geschlossen. Wir bitten um Kennt-
nisnahme und Beachtung.

Gustav Voigt 
Bürgermeister

Ablagerungen in und um Denkmalbereiche
Aus gegebenem Anlass möchten ich darauf hinweisen, dass 
Ablagerungen jeglicher Art nicht vor Denkmälern insbesondere 
nicht hinter den angebrachten Absicherungen und an Kirchen 
erfolgt.
Das Abstellen der Mülltonne, Gelber Sack, Papiertonne, Sperr-
müll, Elektrogeräte usw. - gemäß öffentlicher Abfallentsorgung, 
soll ausschließlich vor den dazugehörigen Grundstücken zur 
Abholung bereitgestellt werden.
Verstöße werden nach dem Ordnungswidrigkeitsgesetz (OwiG) 
geahndet und können mit einer Geldbuße von bis zu 5.000,00 € 
belangt.

Liebe Hundehalter!
Täglich findet man auf unseren Straßen, Gehwegen und öffent-
lichen Grünflächen kleinere und größere „Häufchen“. Hundekot 
ist nicht nur unästhetisch, sondern auch ein Ärgernis für jeden, 
der hineintritt.
Außerdem sind im Hundekot Krankheitserreger, die auch Men-
schen und andere Tiere krank machen können, wenn sie damit 
in Berührung kommen.
Damit in unserer Stadt Menschen und Hunde problemlos mitei-
nander leben können, bitten wir um Beachtung folgender Hin-
weise:
-  Nehmen Sie Ihren vierbeinigen Liebling bitte immer an die 

Leine!
-  Sollte Ihr Hund unterwegs das „große Geschäft“ verrichten, 

müssen Sie den Hundekot sofort entfernen. Dazu genügt 
doch sicher ein Stück Papier und eine Tüte! Das kann jeder 
Hundebesitzer für solche Fälle bei sich führen.

Einige Hundehalter sind sehr vorbildlich und achten auf die Sau-
berhaltung der öffentlichen Flächen. Diesen Bürgern sei hier ein 
Dankeschön gesagt!
Den Hundehaltern aber, die verantwortungslos ihre Hunde über-
all „hinmachen“ lassen und den Kot anschließend nicht entfer-
nen, sei hier nochmal der Hinweis gegeben, dass bei Feststel-
lung von derartigen Ordungswidrigkeiten ein Bußgeldverfahren 
eingeleitet wird.
Unsere Bürger bitten wir dabei um Mithilfe, denn - „nichts se-
hen, nichts hören, nichts sagen“ - ist hier keine Problemlösung.
Wir sind für alle Hinweise dankbar.
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Veranstaltungen 2014  
in der Einheitsgemeinde Stadt Mansfeld
12.04.2014
ab 14.30 Uhr Frühlingslust - Dekorieren, Basteln und Ge-

stalten für Ostern
 Veranstalter: Natur u. Handwerk e. V. in Bie-

senrode
13.04.2014
11 - 17.00 Uhr 3. Bürgerbasar - Trödelmarkt zu Gunsten 

der Sanierung des Museum auf dem Oster-
markt des Kunsthofes

 Veranstalter: Förderverein G. A. Bürger
15.04.2014
ab 9.00 Uhr Erlebtes Mittelalter-Handwerk, Kultur und 

Brauchtum des Mittelalters erfahren u. er-
leben, Veranstalter: Natur u. Handwerk e. V. 
in Biesenrode

19.04.2014 Osterfeuer in Braunschwende
19.04.2014
19.30 Uhr Osterfeuer in Hermerode
25.04.2014
18.00 Uhr Eröffnung der F. W. Junghuhnausstellung 

im Rektorat durch den „Heimatverein der 
Stadt Mansfeld e. V.“

26.04.2014 Luthers Einschulung in Mansfeld
27.04.2014
8.00 Uhr „Hör mal wer da zwitschert“ - eine Vogel-

stimmenwanderung
 Veranstalter: Natur u. Handwerk e. V. in Bie-

senrode
27.04.2014
16.00 Uhr Konzert in der Laurentiuskirche Gorenzen 

mit dem Kammerchor „Vocahles“ aus Halle
 Veranstalter: Förderverein Laurentiuskirche 

Gorenzen e. V.
30.04.2014 Walburgisfeuer auf dem Festplatz in Gorenzen
 Veranstalter: Dorffestverein Gorenzen
 Beginn: 19.00 Uhr
01.05.2014
ab 16.00 Uhr Maibaum aufstellen und schmücken durch 

die Kinder auf dem Festplatz in Goren-
zen mit anschließenden Kaffeetrinken und 
selbst gebackenem Kuchen

03.05.2014
ab 10.00 Uhr Tag der offenen Tür mit vielen Angeboten 

für Groß und Klein
 Veranstalter: Natur u. Handwerk e. V. in Bie-

senrode
10.05.2014 Veranstaltung im Holzrücken auf dem 

Sportplatz in Braunschwende
11.05.2014
14.00 Uhr 2. Bürgerspaziergang - Spaziergang durch das 

Dorf mit Stationen zu Leben u. Werk G. A. Bürger
 Veranstalter: Förderverein G. A. Bürger 

Molmerswende
20.05.2014
19.00 Uhr „Wilhelm Faber ein vergessener Ehrenbür-

ger der Stadt“
 Vortrag: Dr. Matthias Paul in der Stadtinfor-

mation
Ende Mai Aufstellen eines tratitionellen kleinen Holz-

meiler auf dem Sportplatz Braunschwende
31.05.2014 Kinderfestveranstaltung auf dem Sport-

platz in Braunschwende
01.06.2014
11.00 Uhr Kinderfest im Schenkgarten in Hermerode
08.06.2014
15.00 Uhr Auftritt des „Duos Cappriccio“ in der Lau-

rentiuskirche Gorenzen
09.06.2014 Mühlentag Untermühle in Ritzgerode

11.06.2014
17.00 Uhr „Bürger und Lenore“, Vortrag Frau Dr. Ritter 

zur Entstehungsgeschichte u. Rezeption des 
Gedichtes u. Lesung aus dem Briefwechsel 
mit den Mitgliedern des Göttinger Hainbundes

 Veranstalter: Förderverein G. A. Bürger 
Molmerswende

14.06.2014 Eröffnung des neuen Luthermuseum in 
Mansfeld

14.06.2014
16.00 Uhr „Ein Fest Burg ist unser Gott“ - Musik um 

Martin Luther im Rahmen der Händelfest-
spiele, Konzert in der Stadtkirche St. Georg 
in Mansfeld mit dem Volksensemble „Himli-
sche Kantorey“ aus Hamburg

14.06.2014
15.00 Uhr Sommerfest des Förderverein Bonifatius-

kirche Vatterode e. V.
 Auftritt des Frauenchor Vatterode und dem 

Folkduo „Tunichtgut“ aus Sangerhausen
14.06.2014
ab 14.00 Uhr Musik-Workshop - ein musikalischer Nach-

mittag für Jung u. Alt, Veranstalter: Natur 
und Handwerk e. V. in Biesenrode

20. - 22.06.2014 Heimatfest in Mansfeld
28.06.2014 Sommerfest in Großörner
11. - 13.07.2014 Volksfest in Braunschwende
12.07.2014
ab 14.00 Uhr Sommerfest im Johanniterhaus Mansfeld 

(öffentlich)
18. - 20.07.2014 Volksfest in Biesenrode
09./10.08.2014 Dorffest in Gorenzen
10. - 16.08.2014 Theaterfreizeit „Bühne frei“ - Theaterwerk-

statt mit öffentlicher Aufführung am 16.08. - 
Veranstalter: Natur und Handwerk e. V. in 
Biesenrode

23.08.2014
19.30 Uhr  Sommernachtsball im Schenkgarten in 

Hermerode
24.08.2014
10.00 Uhr Sommerfrühschoppen im Schenkgarten in 

Hermerode
25. - 29.08.2014 Natur und Kunst - Tagesveranstaltung für 

Kinder und Jugendliche, von Junior- Foto-
kurs bis Farbenherstellung

 Veranstalter: Natur u. Handwerk e. V. in Bie-
senrode

14.09.2014
ab 10.00 Uhr Haus- u. Gartenführungen zu „Tag des of-

fenen Denkmals“, Veranstalter: Natur u. 
Handwerk e. V. in Biesenrode

20./21.09.2014 Faszination Pilze - Pilze erkennen und viel-
seitig nutzen

 Veranstalter: Natur u. Handwerk e. V. in Bie-
senrode

02.10.2014
19.00 Uhr Oktoberfeuer mit Fackelumzug und der 

Molmerswender Schalmeienkapelle in 
Braunschwende

02.10.2014
19.00 Uhr Traditionsfeuer zum 03.10. in Hermerode
18.10.2014
ab 14.00 Uhr Kürbise - Anbau, Zubereiten und Dekorieren
 Veranstalter: Natur u. Handwerk e. V. in Bie-

senrode
24.10.2014
ab 15.30 Uhr Ein Häuschen aus Rosen, von Nelken die 

Tür .... Die Geschichte des Poesiealbums - 
eine Veranstaltung zum Tag der Bibliotheken

 Veranstalter: Natur u. Handwerk e. V. in Bie-
senrode
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01./02.11.2014 Geflügelausstellung in der Mehrzweckhalle 
in Gorenzen

 Veranstalter: Geflügelverein Mansfeld u. U. e. V.
08.11.2014
ab 14.00 Uhr Kreatives Papierschöpfen - ein altes Hand-

werk neu erleben
 Veranstalter: Natur u. Handwerk e. V. in Bie-

senrode
29.11.2014
ab 14.00 Uhr Floristik zur Adventszeit - ein Workshop für 

jedermann
 Veranstalter: Natur u. Handwerk e. V. in Bie-

senrode
06./07.12.2014 Weihnachtsmarkt auf Schloss Mansfeld
13.12.2014
15.00 Uhr Rentnerweihnachtsfeier im Saal der Gast-

stätte „Brauner Hirsch“ in Braunschwende
20.12.2014
16.00 Uhr Weihnachtsmarkt in Hermerode
27.12.2014
ab 10.00 Uhr der Erbsbär geht mit seinen Burschen durch 

Braunschwende

Lust auf Besuch?

Schüler aus Bolivien suchen Gastfamilien!

Die Schüler der Deutschen Schule Santa Cruz (Bolivien) wollen 
gerne einmal den Verlauf von Jahreszeiten erleben und, so oder 
so, Deutschland kennen lernen. Dazu sucht das Humboldteum 
deutsche Familien, die offen sind, einen lateinamerikanischen 
Jugendlichen (15 bis 17 Jahre alt) aus dem leidenschaftlichen 
Land am Titicacasee als „Kind auf Zeit“ aufzunehmen. Span-
nend ist es, mit und durch das „Kind auf Zeit“ den eigenen Alltag 
neu zu erleben und gleichzeitig ein Fenster in ein Land aufzu-
stoßen, wo die Ursprünglichkeit noch existiert: meterhohe Kak-
teen und Häuser, die aus Salz gebaut sind. Bolivien ist „wild“ 
und eigenwillig, das gilt ebenso für die grandiosen Landschaften 
wie für die Bevölkerung. Die bolivianischen Jugendlichen lernen 
Deutsch als Fremdsprache, so dass eine Grundkommunikation 
gewährleistet ist. Ihr potenzielles „Kind auf Zeit“ ist schulpflichtig 
und soll die nächstliegende Schule zu ihrer Wohnung besuchen 
(Realschule oder Gymnasium). Der Aufenthalt bei Ihnen ist ge-
dacht von Samstag, den 20. September 2014 bis Samstag, den 
29. November 2014. Wenn Ihre Kinder Bolivien entdecken möch-
ten, laden wir ein an einem Gegenbesuch im Februar 2015 oder 
Oktober 2015 teilzunehmen. Für Fragen und Infos kontaktieren 
Sie bitte die gemeinnützige Servicestelle für Auslandsschulen: 
Humboldteum - Verein für Bildung und Kulturdialog, Königstraße 20, 
70173 Stuttgart, Tel.: 0711 2221400, Fax: 0711 2221402, E-Mail: 
ute.borger@humboldteum.de, www.humboldteum.de.

V.  i. S. d. P.:
Uli B. Hüttl, Humboldteum – Verein für Bildung und Kulturdialog, 
Geschäftsstelle, Königstraße 20, 70173 Stuttgart, 
Tel.: 0711 2221400, E-Mail: uli.huettl@humboldteum.de

Wir gratulieren

Mansfeld
am 12.04. Herrn Josef Köttig zum 62. Geburtstag
am 13.04. Frau Johanna Meinecke zum 84. Geburtstag
am 13.04. Herrn Lothar Schlegel zum 72. Geburtstag
am 13.04. Herrn Eberhard Tondera zum 71. Geburtstag
am 14.04. Frau Julianne Schulz zum 84. Geburtstag
am 17.04. Frau Gisela Müller zum 72. Geburtstag
am 17.04. Frau Erika Wölfer zum 75. Geburtstag
am 18.04. Frau Christiane Buchmann zum 79. Geburtstag
am 15.04. Herrn Heinz Lehmbeck zum 76. Geburtstag
am 18.04. Frau Marianne Plewa zum 77. Geburtstag
am 19.04. Frau Erika Lindemann zum 74. Geburtstag
am 19.04. Frau Freia Ranke zum 77. Geburtstag
am 20.04. Herrn Peter Pape zum 72. Geburtstag
am 20.04. Frau Adolfine Rose zum 81. Geburtstag
am 22.04. Frau Gertrud Köpper zum 95. Geburtstag
am 22.04. Frau Waltraud Szczepaniak zum 77. Geburtstag
am 23.04. Herrn Hans-Jürgen Hewald zum 74. Geburtstag
am 23.04. Frau Elfriede Scheffzink zum 75. Geburtstag
am 23.04. Frau Maria Seniak zum 88. Geburtstag
am 23.04. Herrn Bernd Ziehme zum 70. Geburtstag
am 24.04. Frau Ursula Greger zum 76. Geburtstag
am 24.04. Herrn Herbert Spitza zum 76. Geburtstag

am 24.04. Frau Gisela Topf zum 71. Geburtstag
am 24.04. Frau Dorothea Voigt zum 76. Geburtstag
am 25.04. Herrn Gerhard Koplin zum 73. Geburtstag
am 25.04. Herrn Erhard Müller zum 76. Geburtstag
am 27.04. Frau Irma Dietmann zum 87. Geburtstag
am 27.04. Herrn Otto Honigmann zum 78. Geburtstag
am 28.04. Frau Marga Etzold zum 83. Geburtstag
am 30.04. Herrn Eberhard Randmann zum 76. Geburtstag
am 30.04. Herrn
 Gerd-Jürgen Wasserberg zum 70. Geburtstag
am 30.04. Frau Ingrid Wegner zum 76. Geburtstag
am 01.05. Frau Inge Schneider zum 72. Geburtstag
am 04.05. Frau Anna Baierl zum 77. Geburtstag
am 04.05. Herrn Kurt Fiedler zum 79. Geburtstag
am 04.05. Herrn Heinz Schmücking zum 85. Geburtstag
am 04.05. Frau Rohda Sehnert zum 92. Geburtstag
am 05.05. Frau Johanna Uthke zum 88. Geburtstag
am 06.05. Herrn Herbert Triepel zum 77. Geburtstag
am 07.05. Herrn Otto Sanhen zum 83. Geburtstag
am 08.05. Frau Helga Lindemann zum 78. Geburtstag
am 08.05. Herrn Günter Sahling zum 70. Geburtstag
am 08.05. Herrn Franz Schöngrundner zum 73. Geburtstag
am 09.05. Frau Adele Kircheis zum 70. Geburtstag
am 10.05. Frau Brigitte Ingrisch zum 77. Geburtstag
am 11.05. Frau Waltraud Tänzer zum 72. Geburtstag
am 12.05. Herrn Klaus Merkel zum 71. Geburtstag
am 12.05. Frau Erika Zurawk zum 93. Geburtstag

Nächster Erscheinungstermin:

Freitag, der 9. Mai 2014

Nächster Redaktionsschluss:

Donnerstag, der 24. April 2014
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am 13.05. Frau Inge Baierl zum 71. Geburtstag
am 13.05. Herrn Heinz Scheffler zum 76. Geburtstag
am 14.05. Frau Irmgard Birnstiel zum 91. Geburtstag
am 14.05. Frau Helga Römer zum 74. Geburtstag
OT Abberode
am 14.04. Herrn Gerhard Wiele zum 75. Geburtstag
am 18.04. Frau Anita Wiele zum 71. Geburtstag
am 05.05. Frau Elisabeth Petter zum 87. Geburtstag
OT Annarode
am 21.04. Herrn Erich Böhme zum 75. Geburtstag
am 26.04. Frau Rita Reppin zum 72. Geburtstag
am 27.04. Frau Elfriede Markot zum 85. Geburtstag
am 28.04. Frau Rosalie Krah zum 77. Geburtstag
am 07.05. Herrn Klaus-Jürgen Kalle zum 71. Geburtstag
am 09.05. Frau Dorathea Schäfer zum 92. Geburtstag
am 13.05. Frau Ruth Liefke zum 82. Geburtstag
OT Biesenrode
am 19.04. Frau Karla Giertzuch zum 91. Geburtstag
am 19.04. Herrn Horst Leuschner zum 80. Geburtstag
am 19.04. Frau Marlies Röse zum 73. Geburtstag
am 24.04. Frau Christa Blättermann zum 71. Geburtstag
am 25.04. Herrn Siegfried Fritzsche zum 79. Geburtstag
am 26.04. Herrn Gerhard Doberstau zum 73. Geburtstag
am 28.04. Frau Ilse Weidling zum 73. Geburtstag
am 01.05. Herrn Horst Latzel zum 72. Geburtstag
am 02.05. Frau Grete Fügner zum 88. Geburtstag
am 04.05. Herrn Martin Weidling zum 70. Geburtstag
am 08.05. Frau Brigitte Schulze zum 72. Geburtstag
OT Braunschwende
am 21.04. Frau Ute Völker zum 70. Geburtstag
am 24.04. Frau Helga Herold zum 77. Geburtstag
am 27.04. Frau Rosemarie König zum 75. Geburtstag
am 28.04. Herrn Bernhard Quast zum 82. Geburtstag
am 01.05. Frau Käthe König zum 80. Geburtstag
am 02.05. Frau Ilona Buchmann zum 76. Geburtstag
am 05.05. Herrn Martin Wunderlich zum 76. Geburtstag
am 10.05. Frau Waltraud Oertel zum 83. Geburtstag
OT Friesdorf
am 14.04. Herrn Wolfgang Pulze zum 73. Geburtstag
am 24.04. Frau Regina Jablonski zum 79. Geburtstag
am 24.04. Herrn Manfred Wiederhold zum 70. Geburtstag
am 07.05. Herrn Franz Worschech zum 84. Geburtstag
am 13.05. Herrn Werner Franke zum 83. Geburtstag
OT Gorenzen
am 14.04. Frau Anna Burkhardt zum 80. Geburtstag
am 19.04. Frau Heidrun Totz zum 70. Geburtstag
am 21.04. Frau Rosemarie Spitzbarth zum 87. Geburtstag
am 22.04. Herrn Winfried Barthel zum 82. Geburtstag
am 12.05. Frau Anneliese Luther zum 90. Geburtstag
am 14.05. Frau Brunhilde Haase zum 74. Geburtstag
am 14.05. Frau Anna Regel zum 72. Geburtstag
OT Großörner
am 12.04. Herrn Gerhard Fulczyk zum 85. Geburtstag
am 14.04. Frau Waltraud Bunk zum 76. Geburtstag
am 16.04. Herrn Horst Meißner zum 75. Geburtstag
am 17.04. Frau Eva-Maria Hoppe zum 77. Geburtstag
am 18.04. Herrn Jörg Lange zum 74. Geburtstag
am 19.04. Herrn Günter Koch zum 82. Geburtstag
am 20.04. Frau Sieglinde Schilling zum 74. Geburtstag
am 21.04. Frau Rita Zavettori zum 73. Geburtstag
am 24.04. Frau Dr. Gertrud Reger zum 78. Geburtstag
am 26.04. Frau Irmgard Günzel zum 87. Geburtstag
am 26.04. Herrn Otto Vollack zum 77. Geburtstag
am 27.04. Herrn Siegfried Flader zum 73. Geburtstag
am 30.04. Frau Margit Herrmann zum 81. Geburtstag
am 30.04. Frau Erika Kunz zum 83. Geburtstag
am 30.04. Herrn Gerd Lautenschläger zum 71. Geburtstag
am 30.04. Herrn Klaus Michael zum 81. Geburtstag
am 30.04. Frau Gerda Weller zum 77. Geburtstag
am 01.05. Frau Käte Meißner zum 73. Geburtstag
am 01.05. Frau Erika Neduck zum 79. Geburtstag

am 02.05. Herrn Werner Schacht zum 91. Geburtstag
am 02.05. Frau Barbara Vorel zum 77. Geburtstag
am 03.05. Herrn Oswald Neduck zum 74. Geburtstag
am 04.05. Frau Rosmarie Binder zum 73. Geburtstag
am 05.05. Frau Anita Hänel zum 86. Geburtstag
am 05.05. Herrn Gerhard Wundrak zum 77. Geburtstag
am 08.05. Frau Hilde Weirauch zum 92. Geburtstag
am 09.05. Frau Renate Dumke zum 70. Geburtstag
am 09.05. Frau Nelli Gloede zum 76. Geburtstag
am 09.05. Frau Erika Sonderhoff zum 74. Geburtstag
am 10.05. Herrn Manfred Hadrian zum 70. Geburtstag
am 11.05. Frau Monika Rippin zum 74. Geburtstag
am 12.05. Frau Waltraud Bohnet zum 84. Geburtstag
am 14.05. Frau Johanna Fogler zum 80. Geburtstag
am 14.05. Frau Helga Michael zum 78. Geburtstag
am 14.05. Frau Anni Müller zum 77. Geburtstag
am 14.05. Frau Käte Pfeifer zum 79. Geburtstag
OT Hermerode
am 17.04. Herrn Wilhelm Györfi zum 72. Geburtstag
am 12.04. Herrn Heinz Franke zum 72. Geburtstag
OT Möllendorf
am 30.04. Frau Mathilde Moldenhauer zum 73. Geburtstag
OT Molmerswende
am 14.04. Frau Anni Jahn zum 88. Geburtstag
am 18.04. Herrn Werner Standtke zum 81. Geburtstag
am 22.04. Herrn Otto Busch zum 93. Geburtstag
am 09.05. Herrn Gerhard Günther zum 80. Geburtstag
OT Piskaborn
am 01.05. Herrn Manfred Richter zum 81. Geburtstag
am 09.05. Frau Heike Dargel zum 71. Geburtstag
am 10.05. Herrn Roland Rödig zum 75. Geburtstag
am 12.05. Herrn Adolf Ankert zum 72. Geburtstag
OT Siebigerode
am 13.04. Frau Regina Fischer zum 71. Geburtstag
am 16.04. Frau Sigrid Sandner zum 79. Geburtstag
am 20.04. Frau Christa Bösel zum 80. Geburtstag
am 20.04. Frau Ruth Gelbke zum 78. Geburtstag
am 20.04. Herrn Adolf Schumann zum 71. Geburtstag
am 28.04. Frau Helga Krause zum 78. Geburtstag
am 01.05. Frau Edda Kühnemann zum 75. Geburtstag
am 02.05. Herrn Günter Hilmer zum 75. Geburtstag
am 03.05. Frau Brigitta Balke zum 72. Geburtstag
am 05.05. Frau Heidi Wedler zum 74. Geburtstag
am 11.05. Frau Marlies Dreger zum 72. Geburtstag
am 12.05. Frau Renate Rudolph zum 79. Geburtstag
am 14.05. Herrn Klaus Fischer zum 73. Geburtstag
OT Vatterode
am 16.04. Herrn Bernd Riedel zum 71. Geburtstag
am 23.04. Frau Brigitte Lingesleben zum 73. Geburtstag
am 24.04. Frau Christine Rybalow zum 81. Geburtstag
am 27.04. Herrn Hans-Joachim Ewald zum 74. Geburtstag
am 29.04. Herrn Erich Trautmann zum 72. Geburtstag
am 30.04. Frau Gisela Herrmann zum 71. Geburtstag
am 01.05. Frau Waltraud Franke zum 72. Geburtstag
am 01.05. Frau Christa Körber zum 76. Geburtstag
am 01.05. Frau 
 Hildegard von Zabiensky zum 82. Geburtstag
am 06.05. Herrn Willi Röse zum 81. Geburtstag
am 08.05. Frau Margot Ewald zum 72. Geburtstag
am 10.05. Herrn Kurt Diekmeier zum 70. Geburtstag
am 11.05. Frau Ursula Pöhner zum 82. Geburtstag
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Ortsteil Großörner

Alles wird schick!
Seit November 2013 wurde in der Kindertagesstätte „Bummi“ 
Stadt Mansfeld, Ortsteil Großörner, fleißig renoviert.
In den meisten Gruppenräumen wurde neuer, heller und freund-
licher Fußbodenbelag verlegt.

Das wurde gleich genutzt um den Wänden in den Räumen auch 
ein neues „Kleid“ anzupassen.
A. Müller scheute keine Mühen und Anstrengungen. Er verputzte 
Wände, tapezierte und strich die Wände neu.

Der Krippenraum nach vollendeter Renovierung.

Die Arbeiter vom Bauhof waren immer rechtzeitig zur Stelle um 
die Möbel von Raum zu Raum zu transportieren.

Fertig renoviert bekamen die Räume durchs „anders „Einräu-
men einen individuellen Charme, gestaltet durch die jeweiligen 
Gruppenerzieherinnen.
Von den Kindern wurden die neu gestalteten Räume begeistert 
in Besitz genommen, so können sie ihre Fähigkeiten weiter ent-
wickeln und auspobieren.
Hiermit möchten wir uns bei allen bedanken, die dies ermög-
lichten.
Der Stadt Mansfeld, allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der 
Kindertagesstätte und einer ortsansässigen Fußbodenlegerfir-
ma.
Im Namen aller Beteiligten, Petra Kampe. 

Ortsteil Vatterode

Vatterode feiert auch 2014 wieder!!!

Die Planung für unser diesjähriges Dorffest ist in vollem Gang. 
Wie jedes Jahr geht es am Donnerstag, dem 24.07.2014 mit 
dem Schmücken des Dorfes und dem Bitten um Spenden los. 
Am Freitag ist dann eine Vatteröder House-Night mit verschie-
denen DJ’s geplant. Am Samstagvormittag lädt das Festkomitee 
zu einem Frühstück ein, Clown Pelle Purz kümmert sich um un-
sere Kinder und gegen Mittag ist eine „lautstarke“ Überraschung 
geplant. Nach dem Auftritt unseres Frauenchors und dem an-
schließenden Kaffeetrinken startet das selbst gestrickte und 
mittlerweile auch traditionelle Programm. 

Mit dem „Baron von Gerbstedt“ - Phil Stewman wollen wir den 
Abend bei guter Laune ausklingen lassen. Am Sonntag startet 
so gegen 11.00 Uhr unser Frühshoppen mit den Dippelsbacher 
Musikanten.
An dieser Stelle allen langjährigen und auch neuen Sponsoren 
unser herzlichen Dank für eure Unterstützung. Ebenso allen frei-
willigen Helfern, die zum Gelingen unseres Festes beitragen.
Marlitt Wiele

Aus den Ortsteilen

Klein- und Familienanzeigen
JETZT auch ONLINE
gestalten und schalten!

http://azweb.wittich.de
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AWO - Ortsverein Mansfeld
Liebe AWO-Mitglieder und Mitbürger,
am Donnerstag, dem 24.04.2014, fahren wir gen Harz. Es geht 
mit der „Wipperliese“ nach Wippra.
Wir werden auf der Bowlingbahn Kaffee trinken und nachdem 
wir uns gestärkt haben, wird fleißig die Kugel geschoben. Wer 
möchte, kann natürlich auch einen Spaziergang unternehmen.
Abfahrt ab Hauptbahnhof Mansfeld: 14.28 Uhr 
Rückfahrt ab Wippra: 18.01 oder 20.03 Uhr
Sie sind herzlich eingeladen. Informieren Sie bitte Ihre Kassierer 
über Ihre Teilnahme.

Unsere regelmäßigen Aktivitäten
Computer- und Kreativ-Learning by doing
Nachmittag: dienstags ab 16.30 Uhr in der Stadtinformation 
Mansfeld, Junghuhnstraße 02 
Sie sind eingeladen! Wir freuen uns auf Sie.
Das Interesse am Computer ist sehr groß.
Wir warten auch auf Handarbeitslustige.
Nordic-Walking: mittwochs ab 16.00 Uhr, ab 16.04.2014 (Som-
merzeit)
Treffpunkt: Bushaltestelle Schloss Mansfeld 
Wir wünschen eine schöne Zeit bis zum Wiedersehen und allen, 
die nicht kommen können natürlich gute Wünsche, beste Ge-
sundheit und vielleicht auch nette Begegnungen. 

Ihr Vorstand - Ortsverein Mansfeld 

Einladung zur Versammlung  
der Jagdgenossenschaft Gorenzen
Die jährliche, nichtöffentliche Versammlung der Jagdgenos-
senschaft Gorenzen findet für alle Eigentümer von bejagbaren 
land- und forstwirtschaftlichen Grundstücken der Gemarkung 
Gorenzen
am Donnerstag, dem 24.04.2014 um 19.30 Uhr
im Versammlungsraum des Dorfgemeinschaftshauses statt.
Der eventuell erforderliche Abgleich des Jagdkatasters beginnt 
um 19.00 Uhr.

Tagesordnung:
1.  Eröffnung und Begrüßung
2.  Feststellung der form- und fristgerechten Einladung
3.  Feststellung der anwesenden Jagdgenossen und der vertre-

tenen Flächen
4.  Rechenschaftsbericht des Vorstandes
5.  Kassenbericht
6. Beschlussfassung zu den Berichten
7.  Beschlussfassung zur Verlängerung des Jagdpachtvertrages
8.  Diskussion und Sonstiges
Der Vorstand der Jagdgenossenschaft Gorenzen
Im Auftrag 

gez. Creutzburg

Einladung zur Jahreshauptversammlung  
der Jagdgenossenschaft Vatterode/  
Gräfenstuhl
Die jährliche, nichtöffentliche Mitgliederversammlung der Jagd-
genossenschaft Vatterode/Gräfenstuhl findet für alle Eigentümer 
von bejagbaren Grundstücken in der Gemarkung Vatterode/
Gräfenstuhl am
Dienstag, dem 29. April 2014, um 19.00 Uhr in der Gaststätte 
„Zur Sonne“ in Mansfeld statt.

Erforderliche neue Grundstücksnachweise oder Vollmachten 
sind beim Schriftführer ab 18.30 Uhr vorzulegen.

Tagesordnung
1.  Eröffnung und Begrüßung
2.  Feststellung der form- und fristgerechten Einladung
3. Feststellung der anwesenden Jagdgenossen und der 

vertretenen Flächen
4.  Rechenschaftsbericht des Vorstandes
5.  Rechenschaftsbericht des Kassenführers und Wahl der 

Kassenprüfer
6.  Bericht des Jagdpächters
7. Bericht der Kassenprüfer
8.  Beschlussfassungen zu den Berichten und Entlastung 

des Vorstandes
9.  Beschlussfassung zur Verwendung des Reinerlöses
10.  Diskussion und Sonstiges

Der Vorstand der Jagdgenossenschaft 
gez. Körber

Pferdefreudigen Spaß für Groß und Klein!

Am 03.05.2014 in der Zeit von 13.30 bis 18.00 Uhr laden wir 
ein zum Frühlingsfest und Tag des offenen Reiterhofes!

Der Reiterhof, gemeinsam mit dem Reit- & Fahrverein „Das Tier, 
dein Freund und Partner“ e. V., öffnet in Helbra, Ziegelröder 
Straße 7d seine Pforten und veranstaltet einen tollen Familien-
tag! 

Herzlich eingeladen sind alle unsere Sponsoren, Gäste und 
Freunde des Pferdefreizeitsports.
Die Besucher dürfen sich auf folgende Programmpunkte 
und Angebote freuen:
· Führzügelwettbewerb unserer jüngsten Reiter
· Kranzreiten und Präsentation aller Pferde durch alle Reiter 
· Line Dance und Programm aller Kinder vom Reiterhof
· Ponyführen für die jüngsten Gäste

Für das leibliche Wohl wird bestens gesorgt. Mit selbst geba-
ckenen Kuchen/Kaffee und Röstern vom Grill/Getränke können 
Sie sich stärken.

Der kleine Spielplatz, das Ponyreiten und das Streicheln unserer 
Schafe und des Minischweins versprechen für die jüngsten Gäs-
te einen aktiven Nachmittag.
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Wir möchten uns vor allem bei unseren Sponsoren und Unter-
stützern bedanken, welche uns für dieses Jahr einen Stroman-
schluss mit ermöglicht haben.

Über einen Besuch von allen Pferdeinteressierten würden wir 
uns sehr freuen.

Nähere Informationen über unseren Reiterhof und den Reit- u. 
Fahrverein unter:
reitverein-helbra.npage.de 

Psychische Erkrankungen nehmen zu

Aus der Arbeit der PARITÄTISCHEN  
Selbsthilfekontaktstelle Landkreis MSH

Der Erhalt der bestehenden und der Aufbau von neuen 
Selbsthilfegruppen in den Kontaktstellen steht als eine der 
wichtigsten Aufgaben.

„Hilfe zur Selbsthilfe“ ist das Ansinnen, das Hauptaugenmerk 
richtet sich auf die gemeinsame Bewältigung von Krankhei-
ten, psychischen oder sozialen Problemen, von denen Men-
schen betroffen sind.
In der Selbsthilfegruppenarbeit ist zu beobachten, das sich 
immer mehr Betroffene mit psychischen Erkrankungen bei 
unseren Mitarbeitern der SHK melden und sich als SHG neu 
gründen möchten.

Oft sind folgende Ursachen für solche Erkrankungen, wie 
Veränderungen der Arbeitsstrukturen, Veränderungen der 
Lebensumstände, eigene Schicksale oder Arbeitsplatzverlust 
und Mobbing.
Es sind Störungen, mit denen nicht jeder umgehen kann.
Hierfür sind Mitarbeiter notwendig, die durch den Aufbau von 
Kontakten für Vertrauen und Hilfe sorgen und diese Men-
schen auch betreuen.

Zugenommen hat auch die Diagnose „Burnout“. Die Betrof-
fenen stehen zumeist noch im Arbeitsprozess und haben 
Angst, sich dort zu outen, weil sie mit Ausgrenzung und Stig-
matisierung zu kämpfen haben.
Die Treffen der SHG und Neugründung von SHG bestätigen 
die Notwendigkeit.
Die Gruppenarbeit ist gekennzeichnet von Gleichberechti-
gung, gegenseitiger Hilfe und präventiver Tätigkeit.
Erst in den letzten Jahren wurde dieses Problem (psychische 
Erkrankungen) enttabuisiert und auch zunehmend in der Ge-
sellschaft diskutiert.

Es geht um verstärkte Aufklärung von psychischen Erkran-
kungen und es geht um Initiativen zur Förderung der seeli-
schen Gesundheit.

Fast jeder Dritte leidet einmal in seinem Leben an einer be-
handlungsbedürftigen psychischen Erkrankung. Es geht um 
Rat, Hilfe und Aufmerksamkeit. Bei Fragen wenden Sie sich 
an die Selbsthilfekontaktstelle Mansfeld-Südharz, Frau Mars-
zalek, Telefon 03496 4169983 oder per Mail 
imarszalek@paritaet-lsa.de

Veranstaltungen des Geschichts-  
und Kulturverein Rödgen e. V. sowie 
des Reit- und Fahrverein Rödgen e. V.
17.04.2014 18.30 Uhr Osterumzug mit Osterfeuer
29.05.2014 11.00 Uhr Familientag
13.09.2014 11.00 Uhr  10. Mansfäller Jutsfest
30.10.2014 18.30 Uhr  Halloween mit Laternenumzug

Einladung und Bekanntgabe der Themen

zum „Unterhaltsamen Themenkaffee am Montag“ 
des Johanniter-Pflegedienstes Mansfeld

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des ambulanten Pflege-
dienstes laden Sie zum Themenkaffee recht herzlich ein:
Am Montag, dem 28.04.2014
Thema: „Wie ernähre ich mich richtig, dass es nicht zu 
einer Mangelernährung kommt?“
im Speiseraum des Johanniterhauses

zu unserem unterhaltsamen Themenkaffee am Montag mit 
Kaffee, Kuchen, Gebäck und Vorträgen.
Leitende Fachkräfte werden als Gesprächspartner zur Verfü-
gung stehen, dabei sollen aber auch die Wünsche der Besu-
cher berücksichtigt werden.

Nun freuen wir uns auf einige schöne gemeinsame Stunden 
und hoffen, dass viele dieses Angebot wahrnehmen.

Ab sofort hat unser Themenkaffee jeden 1. und 3. Montag 
von 15.00 Uhr - 17.00 Uhr für Sie geöffnet.

A. Gleißner und Team

„Amtsblatt der Stadt Mansfeld“
Das Amtsblatt der Stadt Mansfeld für die Ortsteile Mansfeld-Lutherstadt, Abberode, 
Annarode, Biesenrode, Braunschwende, Friesdorf, Großörner, Gorenzen, Hermero-
de, Möllendorf, Molmerswende, Piskaborn, Ritzgerode, Siebigerode und Vatterode 
erscheint monatlich und wird an alle erreichbaren Haushalte kostenlos verteilt.
- Auflage: 4.300
- Herausgeber, Druck und Verlag:
 Verlag + Druck LINUS WITTICH KG, 04916 Herzberg, An den Steinenden 10,
 Telefon: (0 35 35) 4 89-0, Telefax: (0 35 35) 4 89-1 15, Telefax-Redaktion: (0 35 

35) 4 89-1 55
- Geschäftsführer Andreas Barschtipan
 „www.wittich.de/agb/herzberg“
- Verantwortlich für den amtlichen und nichtamtlichen Teil: 
 Der Bürgermeister der Stadt Mansfeld und die Bürgermeister der Ortsteile 
- Redaktion: Hauptamt, Telefon (03 47 82) 8 71-0, Telefax: (03 47 82) 871-22
- Anzeigenannahme/Beilagen:
 Verlag + Druck LINUS WITTICH KG, 04916 Herzberg, An den Steinenden 10,
 Telefon: (0 35 35) 4 89-0, Telefax: (0 35 35) 4 89-1 15
- Anzeigenberaterin:
 Frau Jacqueline Becksmann, Telefon 03 47 43/6 20 10, Funk: 01 70/2 82 86 81
Für Anzeigenveröffentlichungen und Fremdbeilagen gelten unsere allgemeinen 
Geschäftsbedingungen und unsere zz. gültige Anzeigenpreisliste. Für nicht gelie-
ferte Zeitungen infolge höherer Gewalt oder anderer Ereignisse kann nur Ersatz 
des Betrages für ein Einzel exemplar gefordert werden. Weitergehende Ansprüche, 
insbesondere auf Schadensersatz, sind ausdrücklich ausgeschlossen.IM
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